
 

 

    
 

Aktualisierungsdienst Landesrecht Sachsen 
 

110-2 Untersuchungsausschussgesetz (UAusschG) 
 

1. Aktualisierung 2009 (1. April 2009) 
 
 
Das Untersuchungsausschussgesetz wurde durch Art. 7 des Gesetzes zur Änderung des Sächsischen 
Beamtengesetzes und anderer Gesetze v. 12. März 2009, SächsGVBl. S. 102, mit Wirkung vom 1. April 
2009 wie folgt geändert: 
 

alt 
 
§ 14  Aktenvorlage, Auskunftserteilung, Aus-
sagegenehmigung 

(1) … 
(2) Die Aktenvorlage, die Auskunftserteilung 

und die Aussagegenehmigung dürfen nur verwei-
gert werden, wenn dies aus Gründen der Sicher-
heit des Staates geboten ist oder wenn ein Gesetz 
der Bekanntgabe an den Ausschuss entgegen-
steht. Für Richter und Beamte bleibt § 37 des 
Rahmengesetzes zur Vereinheitlichung des Beam-
tenrechts (Beamtenrechtsrahmengesetz – BRRG) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. 
März 1999 (BGBl. I S. 654), das zuletzt durch Arti-
kel 2 Abs. 1 des Gesetzes vom 5. Dezember 2006 
(BGBl. I S. 2748, 2755) geändert worden ist, in der 
jeweils geltenden Fassung, unberührt. Über die 
Verweigerung der Aktenvorlage und der Aus-
kunftserteilung entscheidet die oberste Dienst- und 
Aufsichtsbehörde. Die Verweigerung ist zu be-
gründen. 
 

neu 
 
§ 14  Aktenvorlage, Auskunftserteilung, Aus-
sagegenehmigung 

(1) (unverändert) 
(2) Die Aktenvorlage, die Auskunftserteilung 

und die Aussagegenehmigung dürfen nur verwei-
gert werden, wenn dies aus Gründen der Sicher-
heit des Staates geboten ist oder wenn ein Gesetz 
der Bekanntgabe an den Ausschuss entgegen-
steht. Für Richter und Beamte bleibt § 35 des Ge-
setzes zur Regelung des Statusrechts der Be-
amtinnen und Beamten in den Ländern (Beam-
tenstatusgesetz – BeamtStG) vom 17. Juni 
2008 (BGBl. I S. 1010), das durch Artikel 15 
Abs. 16 des Gesetzes vom 5. Februar 2009 
(BGBl. I S. 160, 262) geändert worden ist, in der 
jeweils geltenden Fassung, unberührt. Über die 
Verweigerung der Aktenvorlage und der Aus-
kunftserteilung entscheidet die oberste Dienst- und 
Aufsichtsbehörde. Die Verweigerung ist zu be-
gründen. 
 

 
 


